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Das Anliegen Ihrer Besucher ist Ihnen wich-
tig? Zeigen Sie es!

� Wenn es eine Rezeption oder einen Informationstre-

sen im Eingangsbereich gibt, gestalten Sie ihn offen 

und ohne störende Verglasung.

� Falls eine Verglasung und eine Gegensprechanlage 

nötig sind, statten Sie diesen Bereich mit einer Induk-

tionsschleife aus.

� Kennzeichnen Sie Bereiche mit Induktionsschleife mit 

einem entsprechenden Hinweis.

Der Eingangsbereich
Willkommen in Ihrer Kommune

Öff entliche Räume hörgerecht - In wenigen 
Schritten zu entspannter Kommunikation 

Lärm stresst! Die WHO reiht Lärm in die Liste der krank-

machenden Umweltfaktoren ein. Das Umweltbundesamt 

betrachtet Lärm sogar als „das am meisten unterschätzte 

Umweltthema“. 

Dabei stresst Lärm besonders dann, wenn man etwas be-

stimmtes dahinter verstehen möchte. Schon Robert Koch 

wagte es vorauszusagen: „Eines Tages wird der Mensch 

den Lärm bekämpfen müssen wie Pest und Cholera.“

Menschen mit Hörbehinderung können sich mit ihren 

technischen Hörhilfen schlechter gegen Geräusche 

abschirmen. Sie müssen sich aktiv gegen Störlärm 

stemmen, wenn sie etwas verstehen möchten. Dabei ist 

Hörbehinderung keine Randerscheinung, sondern betriff t 

etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland. 

Wenn wir öff entliche Räume hörgerecht gestalten, hat 

das einen doppelten Nutzen! Es reduziert Stress bei den 

Mitarbeitern und schaff t Barrieren für Menschen mit 

Hörbehinderung ab. Dabei muss es nicht gleich der große 

Umbau sein. Hörgerechtigkeit lässt sich schon mit weni-

gen Mitteln und geringem Aufwand herstellen. Wichtig ist: 

Fangen Sie an und setzen Sie Schritt für Schritt die Um-

gestaltung zur hörgerechten Behörde um! 

Hörgerechte Behörden
Gut für uns alle!

� Eine Induktionsschleife ist auch sinnvoll, wenn sich der 

Informationstresen in einem Bereich mit viel Störlärm 

befindet (z.B. großes Treppenhaus, offene Tür zur 

Straße).

� Sorgen Sie außerdem bei einer Verglasung für die 

gute Sichtbarkeit des Mundbildes des Personals, etwa 

durch geeignete Beleuchtung und Vermeidung von 

Spiegelungen.

� Denken Sie daran, Besucher im Warteraum nicht nur 

aufzurufen, sondern auch visuell darauf aufmerksam 

zu machen, dass sie an der Reihe sind - etwa mit einer 

Nummern-Anzeige.
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� Statten Sie die Bearbeitungsplätze mit Induktions-

schleifen aus, wenn sich trotz anderer Maßnahmen 

keine entspannte Raumakustik herstellen lässt.

� Nutzen Sie als Übergangslösung die privaten Übertra-

gungsanlagen der Besucher.

� Weisen Sie optional bestimmte Schalter oder Räume 

als besonders hörgerecht für Menschen mit Hörbe-

hinderung aus. Kennzeichnen Sie diese Schalter oder 

Räume deutlich. Weisen Sie bereits bei der Anmeldung 

auf diese Möglichkeit hin!

� Stellen Sie alle wichtigen Informationen schriftlich und 

in leichter, allgemein verständlicher Sprache zur Ver-

fügung.

� Reduzieren Sie Störlärm, etwa durch schalldämmende 

Fenster und Türen. Auch Wände zu Nachbarräumen 

und Fluren müssen mit ausreichendem Schallschutz 

versehen sein.

� Reduzieren Sie Nachhall und Echo durch hochgradig 

wirksame Schallabsorptionsmaterialien an der Decke 

und an jeweils einer Längs- und einer Querwand. 

� Sofern solche Wandflächen nicht zur Verfügung ste-

hen, helfen offene Regale dabei, Schall zu absorbieren.

� Falls Sie auf geschlossene Schränke nicht verzichten 

können, nutzen Sie perforierte Schrankfronten mit ein-

liegendem Schallschluckmaterial. 

� Ein Teppichboden im Büroraum dämpft die Geräusch-

entstehung am Boden.

� Falls es sich um ein Großraumbüro handelt, nutzen Sie 

lärmabsorbierende Stellwände.

� Gestalten Sie den Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter und 

Besprechungsbereiche so, dass die Besucherin oder 

der Besucher das Mundbild aller Sprecher gut sehen 

kann.

� Ermöglichen Sie Ihren Besuchern das Mitverfolgen der 

Bearbeitung ihrer Anliegen auf dem Bildschirm (sofern 

datenschutzrechtlich zulässig).

Was kann ich für Sie tun?
Entspannte Bürokommunikation

� Vergewissern Sie sich, dass hörbehinderte Men-

schen v.a. in rechtsrelevanten Anliegen alles ver-

standen haben.



Taub 
 und trotzdem 

 hören

dcig.de

Unvorstellbar: Der Feueralarm schrillt – und hörbehinder-

te Personen hören ihn nicht. Ein Aufzug bleibt stecken, 

und Menschen mit Hörbehinderung verstehen die Anwei-

sungen nicht, die vom Notdienst aus dem Lautsprecher 

kommen. Das oberste Prinzip in Sachen Sicherheit ist das 

Zwei-Sinne-Prinzip. 

� Statten Sie alle Alarmsysteme wie Rauch- oder Brand-

alarm mit einer optischen Signalfunktion aus. 

� Denken Sie dabei auch an Waschräume, Toiletten und 

andere Räume, wo sich Menschen mit Hörbehinde-

rung allein aufhalten. 

� Gestalten Sie Notrufknöpfe taktil erfassbar, beleuchtet 

oder nachleuchtend.

� Sorgen Sie für zusätzliche optische Anweisungen bzw. 

Rückmeldungen des Hilfspersonals z.B. in Aufzügen 

(„bitte sprechen!“, „Hilfe kommt!“)

Sicherheit geht vor
Notrufe und Alarmierungen für alle

Weiterführende Hinweise
Die Planungsgrundlagen für Barrierefreies Bauen in öff entlich zugäng-

lichen Gebäuden ist in DIN 18040-11 geregelt. Die Anforderungen an den 

Schutz gegen die Schallübertragung zwischen verschiedenen Arbeits-

räumen, gegen Außenlärm und gegen Geräusche von haustechnischen 

Anlagen und baulich verbundenen Betrieben sind in DIN 41092 festgelegt. 

Zur Raumakustik von Besprechungsräumen und Arbeitsstätten ist DIN 

180413 zu beachten. Weitere Hinweise fi nden sich in VDI 25694 und den 

Arbeitsstättenregeln ASR5. 

Konkrete Informationen zu Gestaltung und Umsetzung mit umfangreichen 

Hinweisen und Checklisten zur akustischen Barrierefreiheit sowie zahl-

reichen Links zur Raumakustik und zu Verbänden, Produkten, Lieferanten 

und beratenden Akustikern. erhalten Sie z.B. vom Büro  hörgerecht 

planen und bauen, Dipl.-Ing. Carsten Ruhe, www.carsten-ruhe.de

4 VDI 2569:2016-02 Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro
5 ASR 3.7 Lärm Mai 2018

1 DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen, Öff entlich zugängliche Gebäude
2 DIN 4109:2016-07 Schallschutz im Hochbau, Mindestanforderungen
3 DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen, Anforderungen und Hinweise für die Planung
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